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14JLA"B,. 

zu 151/J A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die Anfrage der Abgeordneten Dr. van Ton gel und Genossen vom 

19 .Oktob er 1960, betreffend ~gel ung der Verfügungs= und Befeh]..JlliewaJ..~L,~,~_ 

über eLas Bundesheer, beantwortet Bundeskanzler Ing. Raa b wie folgt:-

Die Bundesregierung kann nicht finden, dass sie mit ihrer Antwort 

vom 22.Juli 1960 auf die Anfrage der eingangs erwähnten Abgeordneten 

vom 1..Juni 1960 ~ Nr.124/J, das verfassungsmässig gewährleistete Anfrage­

recht von Mitgliedern des Nationalrates verletzt hätte. Das Geschäfts­

ordnungsgesetzd.es Nationalrates sieht im § 28 Abs.3 vor, dass die befragte 

lißgierung bzw~ das befragte Mitglied der Regierung die Beantwortung mit 

Angabe der Gründe' ablehnen kann. Nun hat die Regierung einen Teil dieser 

Anfr2.ge zwar nicht beantwortet, die Gründe hiefür aber bekanntgegeben. 

Somit ist das Anfragerecht der Mitglieder des Nationalrates nicht ge­

~chmälert worden. 

Die Bundesregierung st eht aber nicht an, ihre Erwägungen zu der von o_en 

AbgeorCLneten sich zu eigen gemachten Privatstudie vorzuenthalten. 

Das Gutachten stellt auf Sü te 2 die" Behauptung auf, es waren für die 

nun längst fällig gewesane Ab grenzung der Zust ändigk8i ten zwischen Bundes­

präsidenten, Bundesregierung und Bundesminister :a,r Landesvert",idigung 

nicht die militärischen und rechtlichen Kriterien einer solchen ErmächtigruLg, 

sonelern parteipolitische Erwägungen im Vordergrund ge'standen. Es wird die 

Frage aufgeworfen, ob sich die Bundesregierung mit der von ihr vorgenommenen 

Abgrenzung der Ermächtigungen nicht etv7a eine Verantwortung auferlegt habe, 

die. sie weder vor sich selbst noch vor dem Bundesvolk zu tragen in der Lage 

sei. Um die Bestimmung des Art. 80 des Bundes-Verfassungsgesetzes richtig 

verstehen zu können, ist es erforderlich~ die Geltungsvoraussetzungen cLisser 

Verfassungsvorschrift zu ergründen: 

Der Wortlaut des Art. 80 des Bundes-Verfassungsgesetz es verwendet 

folgende Begriffe~ 

a) Oberbefehl, 

b) Verfügung üb er das Bunde sheer 9 

0) Befehlsgewalt über das Bundesheer, 

cl) Verfügung über das Bunc1esheer durch den zuständigen BundesmLrist er 
innerhalb .der ihm von der Bundesregierung erteilten Ermächti~'lg. 
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Oberbefehls 
Träger des - ist der Bundespräsident mit der merkwürdigen, yon 

der Verfassung selbst gemachten Einschränkung, dass sich das Ausmass der aus 

dem Oberbefehl entspringenden Befugnisse nach dem auf der Stufe eines ein-

fachen Bundesgesetzes stehenden Wehrgesetz bestimmt. Es hat somit der 

einfache Bundesgesetzgeber in der Hand, den dem Bundespräsidenten potentiell 

durch die Verfassung garantierten Ob'erbefehl dem Gegenstand und dem Umfang 

nach näher zu umschreiben. 

Die Ausübung der unmittelbaren Befehlsgewalt über das Bundesheer ist 

nach Art.SO Abs.3 Bundes-Verfassungsgesetz dem für militärische Angelegen­

heiten zuständigen Bundesminister yorbehalten. Dazwischen liegt eine Sparte, 

die im Art.SO Abs.2 Bundes-Verfassungsgesetz als "Verfügung über das Bundes­

heer" bezeichnet wird; diese Verfügung steht dem zuständigen Bundesminister 

nur innerhalb der ihm von der Bundesregierung erteilten Ermächtigung ~. 

Es ist zunächst zu untersuchen, was unter nVerfügung" zu verstehen ist; 

ferner ist zu untersuchen, aus welchen Rechtsyorschriften sich die lIIassnahmen 

- der Verfügung über das Bundesheer ergeben sollen, die im Art.80 Abs 2 Eundes­

Verfassungsgeset zerfasst ... verden. 

Die yon der Bundesregierung zu efteilenden Ermächtigungen haben oie Ver­

fügung über das Bundesheer - und nur -diese - zum Gegenstand. Diese Verfügung 

wiederum ist regelmässig durch das Wehrgesetz bestimmt, was aus dem Zusammen­

halt der zwei Halbsätze des Art.BO Abs.2- Bundes-Verfassungsgesetz hervorgeht. 

- Der Begriff der Verfügung wiederum kann nur aus der historischen Inter­

pretation 'dieser Verfassungsbestimmung ermi~telt werden. Hiebei ist auf 

das Gesetz Yom 6 "Feber 1919, StGBl.N:t.9l, betreffend vorläufige Bes timmungen 

üb er die tJewaffnete Macht, zurüCkzugreifen, das im §:'12 folgendes b esti:rnmt. 

"(1) Über die bewaffenete Macht verfügt aIie Nationalversammlung 
nach folgenden Bestimmungen: 

(2) Die Imgelegenheiten der bewaffneten Macht gehören in den Wirkungs­
kreis des staatssekretärs für Eeerwesen. Diesem ist auf die Dauer der gegen­
wärtig bestehenden aussergewöhnlichen Verhältrosse oder eines Imfgebotos 
der ihm unterstellte Oberbefehlshaber beigegeben, insbesondere für die 
Verwendung der bewaffnoten Macht, ihre militärische Führung und Ausbildungo 

(3) Die Verwendung und Leitung der bewaffneten Macht obliegt dem 
geschäftsführenden Staatsratsdirektorium. Dieses bestellt und enthebt den 
Oberbefehlshaber und bezeichnet dem Staatssekretär für Heerwesen die Zwecke 
der Verwendung der bewaffneten Macht. Im Rahmen dieses Auftrages führt 
der Oberbefehlshaber den Oberbefehl." 
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Aus den parlamentarischen Materialien zu diesem Vorläufigen Wehrgesetz 

ergibt sich folgendes: 

Die Regierungsvorlage wo 11 tG die L.usübung der nVerfügung" nach Verwendung 

und militärischer Führung einers·.eits und nach Organisation_und Verwaltung 

anderseits geteilt wissen. Die ersteren. Aufgaben (Verwendung und militä.rische 

Führung) sollten dem geschäftsführenden Staatsratsdirektorium übertragen 

und von ihm dann der Oberbcfuhl ausgeführt' werden. Die letzteren Aufgaben 

(Organisation und Verwal tung) wären dem Staatsrat zugekommen und von ihm durch 

einen seiner Beauftragt en, den Staatssekretär für das Heerwesen, zu besorgen 

gewesen. Damit wollte die Re gierungsvo rlage eine reinliche Sch8idung der 

Kompetenzen zw:l.schen militärischer Fiihrung und Vervval tungsagenden erzielen. 

In einem Punkt wäre dies allerdings nicht vollständig gelungen: Es wäre 

nämlich nicht möglich, den Ob erbefehlshab er von der Verwaltung und Organi~ 

sation des seiner Führung anvertrauten Heeres fernzuhalten .. 

Diose Unstimmigkeit hat der Ausschuss erkannt und laut seinem Bericht 

die Doppolunterstellung des Oberbefehlshabers unter das Direktorium uno. clen 

Staatssekretär für Heorwesen nicht für zweckmässig erachtet, '11veil man 

erfahrungsgemäss nicht zwei Herren dienen könne H • Er hat deshalb den Oberbe:ehls­

ha,ber zur Gänze dem für militärische Angelegenheiten verant·wortlichen Staats­

sekret är unterstell t. Damit würde aber die Verantwortlichkeit des st aats­

sekretärs für Heerwesen, die sich bisher ebenso wie jene des früheren 

Kaiserlichen Kriegs- und Landesverteidigungsministers nur auf die militäri­

sche VGrwal tung erstreckte, auf alle Angelegenheiten der bewaffneten Macht 

aus gedehnt. 

Dies war auch die Ansicht der Bundesvorfassun.g in der Fas SUl'lg von 1920 

und des darin festgehaltenen Wortlautes des 1:..rt .. 80, der nur von Giner 

I1,Verfügung über das Bundesheer" sprache Erst dio Verfassungs-Novelle von 1929 

hat dann die oben erwähnt8n veier Begriffe nebeneinander gestellto Sie hat 

damit offenbar wiederum auf das ursprünglich bestandene S3Tstem zurückge­

griffen, das zwischen der Verwendung und militärischen Führung einerseits 

und der militäischen Verwaltung anderseits untorscheiden wollte. 

Die militärtaktischen Massnahmcn werden offenbar unt er dem Begriff der 

Befehlsgewalt zusammengefasst und dem Bundosministor_ für Heerwesen über-

antwortet, der Oberbefehl als solcher jedoch dem Bundespräsidenten nach 

Massgabe des Wehrgesetzes vorbehalten& Der Begriff der Yerfügung umfasst 
. V d d· 1 . t·· . h ]'ührvng somit offenbar Nlassnahmen, die auf die erV'len ung un ml l arlSC e 

des Heeres gerichtet sind, soweit sie im Wehrgesetz geregelt sind .. 
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Die von der BunctesTegier1illg zu erteilende Ermächtigung vürd sich 

somit auf jene lvla3snahmcn des Wehrgesetzes beziehen müssen, die di.e Ver­

wemdung und. militärische Führung des. Heeres zum Gegenstand habeno 

Unto:::'3tolJt man-dem },rt.,80 Bundes-VerfassUngsgosetz die eben' dargo.legto 

Bedeutung, so ist zu doil Ermächtigungen folgendes zu bemprk81".: 

~I, .. Z.!~ .. ,SoVlei t die hier behandelten Massnabmon solchedor tlVerfügungs." 

gewalt über das Bundosheer" sind, unterliegen sie der Boschlussfassung der 

Bunc3.osregieI'Ul~go Iler Regiorung sind für die Ert eilung von Ermächtigungoi.1. 

gegenüb er (10m Bunc.o'sminister für Landesvert eidigung nur insoweit Schranken 

auferlegt! aIs eiDorsei ts dem Bundespräsidenten der Oberb efehl? andersG Hs 

dem Bundesmin-Lste:r' für Landesverteidigung die Bofehlsgewalt über das BunC1.Gs­

heer gewa..h.::ct sein muss~ im übrigon ist dor Spielraum innerhalb dieser beidon 

Grenzen ein beJ.iooj.gor." Wieweit die Regierung die Verfügung delegior-!;, lSt 

somlt ihr überlassen? sie kann sio einschränkond oder ausdehntmd ü'bertrae;ell" 

Setzt s:Le Bed.ingungen, so wird· eben die Verfügung nur in eingeschränktem UlI'..fang 

übertrag8n.o Das schei.nt aoer nach dem Wortlaut des Lrt) 80 Bundes·-Vorfassungs­

gesotz und den e"joil entwickelten Gedankengängen möglich. 

Z1:!-_I~~::22}_ ])i.;;)~:e Bostimmung enthält übol'haupt koine Ermächtigungon, Gor.­

dorn die TGst8t<Jllung~ dass bestimmte Massnah1l1en der Vcrfüg'lmg übor das 

Bundesheor "bei dar Bundesregierung verbleiben und nicht an don Bundl3sLlil'listo:L' 

für Lana.esve:rteldigll.ng delegiort werden" Eine Berichterstattung an den Buncl.c!~~­

j?räsldelllten kal1n wohl nicht als ein Verstoss gegen eine Verfassungsbes-ciIIlIIllJ.Clg 

ausgelogt werelen. 

~u I......~...?J . .:.. Für cLon Fall dqr m'efal1.r im Vorzuge hat sich die Bundesl'ogJ..GT1..LD.g 

das VorLi.gG.Y1.g3:::.:ocht vorbehalten und an keinö andere Stolle delogiert.., :0i:::3 

kommt 20UCJ:1 :' .. TIl 'Vlor-"flaut dos Punktes I Z.3 zum .ll.usdruck. Ilie Regierm1.gist sich 

des dem SJ~aat8!'e'Jht eigontümlichen Grundsatzes, dass eine vom Gesotzgobo:r 

einschl~ .. es8J.ich dei.) Verfassungsgesetzgeoers einem Vollzugsorgan üocn.'traseus 

Gowal-3 lüche wo:i.t ec:: üb:::rtragen werden kanu, es sei denn, es wäre dies €,"':;>:::1O"t zl~.oh 

(v,::;rf2,s suügsgef!O t::; lieh) norrni c:rt 9 wohl bewu s st • 

g-~~~.LI.Z'.c;J_"bj~§:_ . .:1:~ :Die hier onthal tenen llusfühn.mgen sind. lccin'o RcgG~ung{~r'. 

im Sinno dE'[J L!:-c" 796.b8,,3 Bundos-Verfassungsgesetz, womm.t die BehöTo.en 1.:':"d Crga· 

.ne~ d:i.Q ,:11.'2 mi'~Y'~Tkung des Bundeshoeres unmitteloar in Jlnspruch neh:nGll 1: i)l·'S.G.i1 , 

bC'stimnt v](;;:cL,,:c, Eondern sie setzen vielmehr eine solche Inanspruchnal1mo 'Y:"Te,u,,'s 

da]1.il., ,YGLl c:. i .C!S81' :ratbestand vorliegt, trifft die Z .. II l3estimmungen darÜCJT;< 

inl1.-2:cha1o wE?l::::hec::> Grenzon sich dia RegierUl1.g die Verfügung vorbehält 1):':";7, cLi.€:' 

Verfügi..1.r:.g c.L" C~(3jJ. :Bundesministor für Landesverteidigung delegiert" 

>~2:..-Ili.:;.._Y1I .. 23i?~1 VIII gilt das zu 11 Gesagte entsprechencL 

..... ,,::.- ,'-.--.- .'-
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